
KINDER UND JUGENDREFERAT – STADTGEMEINDE LAAKIRCHEN 

Weiters bestätige ich mit meiner Unterschrift, die Informationen zum Datenschutz 
(Kontaktverzeichnis (1), Fotos (2), Verwendung der Daten für die Chronik (3)) sowie die 
allgemeinen Anmeldebedingungen für den Winter- und Frühlingsfreizeitpass 
2025/2026 zu akzeptieren. 

 

ANMELDEFORMULAR 
 

Teilnahmeabschnitt für die Teilnahme beim 

Laakirchner WINTER- und FRÜHLINGSFREIZEITPASS 2025/2026 
 

Name: 
 

Adresse: 
 

Geb.Datum: 
 

Tel.Nr. Erziehungsberechtigte: 
 

Arbeitsplatz der Eltern: 

 
Bemerkungen: 
(z.B.: Krankheiten, Allergien, …) 

 
 

Kurse: 

NR.: Bezeichnung 

  
  

  
 

 
 

 
 
 

INFORMATIONEN ZUR DURCHFÜHRUNG: 
 

 Die allgemeinen Hygienerichtlinien (oftmaliges Händewaschen, Atemhygiene, keine Jausen- und Getränk-Wei-
tergabe, etc.) müssen nach wie vor unbedingt eingehalten werden. 

 Kinder mit Krankheits-Symptomen dürfen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen und werden abgewiesen 
bzw. den Eltern wieder mitgegeben. Kinder dürfen nicht alleine zu den Veranstaltungen geschickt werden. 

 Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass nur Kinder, die angemeldet sind und auf der Anmeldeliste aufschei-
nen, bei der Veranstaltung teilnehmen dürfen. 
 
 
Kontaktverzeichnis (1) 
Fotos (2) 
Chronik (3) 

 
 
 
___________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
Es wird keinerlei Haftung übernommen 
 
 



KINDER UND JUGENDREFERAT – STADTGEMEINDE LAAKIRCHEN 
 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND ANMELDEBEDINGUNGEN 
WINTER- und FRÜHLINGSFREIZEITPASS 2025/2026 

 
Liebe Eltern! 
Wir hoffen, dass unser Programm vom Winter- und Frühlingsfreizeitpass 2025/2026 bei Ihnen und Ihren Kindern 
wieder großen Anklang findet. Um eine gute Betreuung Ihrer Kinder und einen reibungslosen Ablauf der Veran-
staltungen gewähren zu können, bitten wir für folgende Anliegen um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bei eini-
gen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und es können daher Anmeldungen nach Erreichen der 
Höchstteilnehmerzahl nicht mehr angenommen werden. Ebenfalls ersuchen wir Sie, uns nur die Kinder zu den 
Veranstaltungen zu bringen, die bei uns angemeldet sind. 
Wenn Ihr Kind aus irgendwelchen Gründen an einem Kurs nicht teilnehmen kann, wären wir für eine zeitgerechte 
Abmeldung dankbar, da wir oft Kinder auf der Warteliste haben. Schicken Sie uns aber auf keinen Fall andere 
Kinder als Ersatz (auch keine Geschwister), da wir unbedingt eine von den Eltern unterfertigte Anmeldung für 
den jeweiligen Teilnehmer an einer Veranstaltung benötigen. 
Gleichzeitig möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Stadtgemeinde Laakirchen für den Hin- und Heimweg 
der Teilnehmer, zu und von den Veranstaltungen, keinerlei Haftung übernimmt. Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, 
dass Ihre Kinder zeitgerecht hingebracht bzw. abgeholt werden. 
 
Wenn Sie Ihr Kind rechtzeitig vor der Durchführung einer Veranstaltung abmelden (z.B.: wegen Krankheit od. 
anderer Verhinderung), haben Sie die Möglichkeit, die Kursgebühr rückerstattet zu bekommen. 

Dies geht jedoch nur, solange der Ferienpass gültig ist. 
Der Frühlingsfreizeitpass gilt bis 30. April 2026. INFOS unter Tel.: (07613) 8644 – 312 

 
Wer ist TEILNAHMEBERECHTIGT? 
Der Laakirchner Ferienpass ist GÜLTIG FÜR Kinder von 6 - 12 Jahren 

 Kinder mit Wohnsitz in Laakirchen 

 Schüler der Laakirchner Schulen 

 Kinder, deren Eltern in Laakirchen arbeiten 

 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass nur Kinder, die angemeldet sind und auf der Anmeldeliste auf-
scheinen, bei der Veranstaltung teilnehmen dürfen. 

 
INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 
Ich willige ein, dass die angegebenen Daten zum Zweck der Erstellung eines internen Kontaktverzeichnisses (1) 
sowie der Kontaktaufnahme durch die Gemeinde im Rahmen des Winter- und Frühlingsfreizeitpasses verarbeitet 
werden. Weiters bin ich damit einverstanden, dass Fotos (2), welche im Rahmen des Ferienpasses gemacht wer-
den, für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde Laakirchen an die Presse weitergegeben, auf der Homepage 
sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite der Stadtgemeinde Laakirchen veröffentlicht und für die Führung 
der Chronik (3) verwendet werden dürfen. Ebenso willige ich ein, dass die oben angeführten Daten zum Zweck 
der Betreuung im Rahmen des Ferienpasses an die Ansprechpartner/Betreuer der Tätigkeiten bzw. Workshoplei-
ter übermittelt werden – diese Verarbeitung erfolgt auf vertraglicher Basis. Diese Einwilligung kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen am Stadtamt Laakirchen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.laakirchen.at/datenschutz. 
 
Wir benötigen die Daten lt. Anmeldeformular, um bei ev. Veranstaltungsänderungen oder anderen Vorkomm-
nissen die Erziehungsberechtigten oder den Teilnehmer sofort verständigen zu können. Außerdem möchten wir 
Sie darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, uns etwaige Behinderungen, Krankheiten oder Folgen aus schwe-
ren Krankheiten sowie Allergien Ihres Kindes bei der Anmeldung bekanntzugeben. Die Stadtgemeinde Laakirchen 
behält sich das Recht einer Zu- oder Absage zur jeweiligen Veranstaltung vor. Die Stadtgemeinde Laakirchen 
sowie alle mitwirkenden Kursleiter, Betreuer und Vereine, übernehmen für die Teilnehmer keinerlei Haftung! 
Mit Ihrer Unterschrift am Anmeldeformular akzeptieren Sie diese Bedingungen für die Durchführung des Winter- 
und Frühlingsfreizeitpasses 2025/2026. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
Ing. Fritz Feichtinger, Bürgermeister 

Mag. Heidemarie Haslbauer, Obfrau des Jugend- und Familienreferates 
Abteilung für Kultur & Generationen 


